
akzessorietätsdurchbrechende Tatbestandsverschiebung nach § 28 II StGB kommt demnach
nicht in Betracht.
6. B ist der Anstiftung zur schweren Brandstiftung gemäß §§ 306 a I, 26 StGB schuldig.
II. B könnte sich eines Versicherungsmissbrauches in mittelbarer Täterschaft gemäß §§ 265,
25 I 2 StGB strafbar gemacht haben.
1. Das Bauernhaus war laut Sachverhalt versichert. Es ist durch die Brandlegung des A
zumindest beschädigt worden. Ein entsprechender Taterfolgt ist demnach eingetreten.
2. Der Taterfolg ist von B hier nicht eigenständig herbeigeführt worden. Allerdings hat er auf
den A eingewirkt, damit dieser das Gebäude anzünde; somit hat er einen kausalen Tatbeitrag
geleistet.
3.Weiterhin lag auch ein deliktskonstitutives Defizit beim Tatmittler (A) vor. Dieser handelte
unvorsätzlich in Bezug auf das Bestehen einer Versicherung.
4. Auch müsste B hier Tatherrschaft in Form der Wissens- oder Willensherrschaft gehabt
haben. Vorliegend rief B bei A den Irrtum darüber hervor, dass das Gebäude nicht versichert
sei. Er hielt somit kraft Wissensherrschaft die planvoll lenkende Tatherrschaft in Bezug auf
§ 265 StGB in den Händen.
5. B handelte weiter vorsätzlich sowie um sich Leistungen aus der Versicherung zu ver-
schaffen.
6. Die Tat geschah auch rechtswidrig und schuldhaft.
7. Demnach hat B sich gemäß §§ 265 I, 25 I Alt. 2 StGB eines Versicherungsmissbrauches in
mittelbarer Täterschaft strafbar gemacht.

C. SCHLUSSBETRACHTUNGEN
Ich komme somit zum Schluss meines Vortrages. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass
der A gemäß § 306 a I Nr. 1 StGB einer schweren Brandstiftung schuldig ist.

B hat sich gemäß §§ 306 a I Nr. 1, 26 StGB einer Anstiftung zur schweren Brandstiftung
sowie gemäß §§ 265 I, 25 I Alt. 2 StGB eines Versicherungsmissbrauches in mittelbarer
Täterschaft strafbar gemacht. Beide Delikte stehen in Tateinheit.
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& SACHVERHALT
Der türkische Staatspräsident E ist international umstritten, weil er gegen unliebsame Journa-
listen vorgeht und Demonstrationen gewaltsam zerschlagen lässt. Als eine deutsche Satire-
sendung ihn „aufs Korn nimmt“, bestellt er den deutschen Botschafter ein. Daraufhin befasst
der deutsche Fernsehunterhalter B sich in seiner eigenen Satiresendung mit dieser Reaktion
des E. Dabei verliest er zur Illustration der in der Bundesrepublik geschützten Freiheit der
Meinung, der Kunst und des Rundfunks ein Gedicht als Beispiel einer Äußerung, die die
Grenzen des rechtlich Zulässigen überschreite. Das Gedicht enthält vulgäre und herablassen-
de Aussagen über (vermeintliche) privat-persönliche Eigenschaften des E. Außerdem wird
durch den Vers „Kurden treten, Christen hauen“ die Behauptung aufgestellt, dass E ethnische
und religiöse Minderheiten unterdrücke. Der Text des Gedichts wird in türkischer Über-
setzung eingeblendet, nicht aber die erläuternden Hinweise des B zu seiner Absicht. Im
Hintergrund ist die türkische Flagge zu sehen.

Auf Betreiben des E kommt es zu einem formal ordnungsgemäßen Strafverfahren gegen B,
an dessen Ende er letztinstanzlich am 17.10.2016 nach § 103 I StGB zu einer Geldstrafe in
Höhe von insgesamt 2.000 EUR verurteilt wird. Das Gericht sieht sich wegen § 103 StGB
verpflichtet, B zu verurteilen. B hat nach Ansicht des Gerichts den E in seiner persönlichen
Ehre und Würde verletzt. Vorgaben des Grundgesetzes seien nicht zu berücksichtigen, da Bs

* Die Verfasserin ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Immobilienrecht, Infrastrukturrecht und
Informationsrecht an der Universität Regensburg (Prof. Dr. Jürgen Kühling, LL.M.).
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Äußerung nichts zum politischen Diskurs beitrage und ausschließlich E persönlich herab-
setze. Ein erheblicher Teil der Äußerungen unterfalle ferner auch schon aus dem Grund nicht
der Meinungsfreiheit, weil es sich dabei um unwahre bzw. zumindest nicht erwiesene Tatsa-
chenbehauptungen handele (Mundgeruch, Impotenz, Pädophilie, Zoophilie, Promiskuität
und Homosexualität des E). Ein künstlerischer oder journalistischer Gehalt des verlesenen
Textes sei ebenso wenig ersichtlich.

B ist entsetzt. Es könne nicht sein, dass er in der Bundesrepublik wegen seiner satirischen
Äußerungen bestraft werde. Ihm stehe die Freiheit zu, seine Meinung zu äußern, ohne dass
damit eine inhaltliche Kontrolle einhergehe. Eine Bestrafung von Beleidigungen sei grund-
sätzlich verfehlt, da in der Demokratie ein ungehinderter Diskurs über alle Themen statt-
finden müsse. Speziell § 103 StGB sei nicht mehr zeitgemäß. Schließlich wohne es der Satire
inne, Inhalte überspitzt und provokativ darzustellen. Außerdem sei seine Sendung als Kunst-
werk und als Rundfunkberichterstattung besonders zu schützen. Jedenfalls sei das Strafmaß
völlig überzogen. Ferner böten zivilrechtliche Schadensersatzregelungen dem E bereits aus-
reichenden Schutz.

B teilt am 18.10.2016 seinem Anwalt mit, dass er „in Karlsruhe“ gegen seine Verurteilung vorgehen
möchte. Sie sind Praktikant bei Bs Anwalt und werden gebeten, gutachterlich die Erfolgsaussichten eines
entsprechenden Antrags zu prüfen.

Bearbeitervermerk: Strafrecht ist, mit Ausnahme des § 103 StGB (s. unten), nicht zu prüfen. Es ist auf
alle aufgeworfenen Rechtsfragen, ggf. hilfsgutachterlich, einzugehen.

§ 103 I StGB ist seit 1872 in Kraft und lautet wie folgt:
„Wer ein ausländisches Staatsoberhaupt oder wer mit Beziehung auf ihre Stellung ein Mitglied einer
ausländischen Regierung … beleidigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe …
bestraft.“

& LÖSUNG

Hinweis: Diese Anfängerklausur bereitet die vieldiskutierte „Böhmermann-Affäre“ auf, durch die schon
für Studienanfänger relevanter Stoff, nämlich die Meinungs- und Kunstfreiheit, in den Vordergrund der
öffentlichen Diskussion gerückt wurde. Trotz leichter Vereinfachungen (etwa die Beschränkung auf
§ 103 StGB im einfachen Recht) und einer fiktiven Fortsetzung bleibt der Fall nah an den realen
Geschehnissen. Die Relevanz dieser Thematik für die Prüfungspraxis dürfte kaum zu überschätzen sein.
Ferner erlaubt der Fall das Üben der Urteilsverfassungsbeschwerde.

Die Verfassungsbeschwerde des B hat Erfolg, wenn sie zulässig und begründet ist.

A. ZULÄSSIGKEIT
Die Verfassungsbeschwerde des B ist zulässig, wenn die Zulässigkeitsvoraussetzungen nach
Art. 93 I Nr. 4 a GG, §§ 13 Nr. 8 a, 90, 92 ff. BVerfGG gegeben sind.

I. Zuständigkeit des Bundesverfassungsgerichts
Das Bundesverfassungsgerichts ist für Verfassungsbeschwerden gem. Art. 93 I Nr. 4 a GG,
§§ 13 Nr. 8 a, 90 I BVerfGG zuständig.

II. Beteiligungsfähigkeit
B muss gem. Art. 93 I Nr. 4 a GG, § 90 I BVerfGG als „jedermann“ beteiligungsfähig sein.
Nach einer Ansicht (s. Pieroth/Silberkuhl/Hartmann, Die Verfassungsbeschwerde, 2008,
63 f.) genügt es, wenn – wie hier – der Beschwerdeführer Träger irgendeines Grundrechts ist,
also auch der allgemeinen Handlungsfreiheit aus Art. 2 I GG. Einer anderen Ansicht nach
muss der Beschwerdeführer Träger des konkret als verletzt gerügten Grundrechts sein (so
Epping, Grundrechte, 6. Aufl. 2015, Rn. 153). B ist als natürliche Person Träger der Jeder-
mann-Grundrechte aus Art. 5 I GG, als im Rundfunk tätige Person Träger der Rundfunk-
freiheit aus Art. 5 I 2 GG sowie als im Kunstwesen tätige Person Träger der Kunstfreiheit aus
Art. 5 III Var. 1 GG. Er ist nach beiden Ansichten beteiligungsfähig.

III. Tauglicher Beschwerdegegenstand
Die Beschwerde des B müsste einen tauglichen Beschwerdegegenstand zum Inhalt haben. Ein
solcher ist laut Art. 93 I Nr. 4 a GG, § 90 I BVerfGG jeder Akt der öffentlichen Gewalt, also
alle Legislativ-, Judikativ- und Exekutivakte. Das Strafurteil gegen B stellt als Judikativakt
einen tauglichen Beschwerdegegenstand dar.

Anforderungen an
Beteiligungsfähigkeit

Akt öffentlicher Gewalt
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